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Insel Schweiz
In der Folge ging Hahnloser
den Gründen nach, warum in
der Schweiz bis anhin das
Steuerrecht nicht geändert
wurde. Er betonte dabei, dass
das schweizerische Steuerrecht
«auf fast dogmatische Weise»
die Verfolgung ausserfiskali-
scher Zielsetzungen ablehne.
Zudem seien die Forderungen
nach Änderungen bis anhin
nicht durchgedrungen, da die
Angst vor dem nicht kalkulierbaren

Abenteuer den
Neuerungen entgegengestanden
habe. Anschliessend zeigte
Hahnloser anhand verschiedener

Beispiele, dass das «Dogma»

vom Verbot ausserfiskali-
scher Zielsetzungen in Tat und
Wahrheit «schon längst an
den Wurzeln angefressen» sei.
Er verwies auf die abzugsfähigen

Vergabungen an gemeinnützige

Institutionen, auf die
ebenfalls absetzbaren AHV-
Versicherungsbeiträge sowie
auf die möglichen Abzüge bei
Energiesparmassnahmen an
Gebäuden und Heizanlagen.

Konkreter Vorschlag
Hahnloser setzte sich in
seinem Vortrag dafür ein, dass
Ausgaben zur Erhaltung
wertvoller Kulturgüter abzugsfähig
sein sollen, auch wenn sie
mehr als blosse Unterhaltsarbeiten

umfassen. Im einzelnen
schlug Hahnloser vor:

1. «Bund und Kantone (und
damit die Gemeinden)
anerkennen in ihrer Steuergesetzgebung

denkmalpflegerische
Arbeiten an erhaltenswerten
Gebäuden, Monumenten und
Anlagen als werterhaltend. Die
Kosten können damit am
steuerbaren Einkommen
abgezogen werden. Bekanntlich
sind schon heute reine
Unterhaltskosten in den meisten
Fällen abzugsfähig. Neu wäre
somit nur, dass auch bestimmte,

bisher als wertvermehrend
taxierte Kosten abzugsberechtigt

würden.

2. Was als erhaltenswert
angesehen werden darf, be¬

stimmt sich nach der
Denkmalpflegegesetzgebung (beim
Bund: BB vom 14. März 1958
betreffend die Förderung der
Denkmalpflege und zugehörige

Verordnung vom 26.
August 1958, SR 445.1). Damit
gelangen in den Genuss der
Abzüge nur Gebäude und
Anlagen, für die gemäss Gesetz
und Praxis Subventionen
ausgerichtet werden können.

3. Desgleichen werden nur
diejenigen Arbeiten
anerkannt, die gemäss der erwähnten

Gesetzgebung subventionsberechtigt

sind. Hierüber
bestehen ausgiebige Vorschriften
und eine reiche Praxis.

4. Wo Abzüge gewährt werden,

sind Subventionen
ausgeschlossen. Jede Doppelspurigkeit

wird damit vermieden.

5. Die Beurteilung erfolgt
durch die Steuerbehörde im
Einvernehmen mit den zuständigen

Denkmalpflegeinstanzen
und Fachgremien. Letztere
behandeln die Fälle wie bisher
die Beitragsgesuche. Eine
wesentliche Mehrarbeit entsteht
somit nicht.

6. Wer Abzüge geltend
machen will, hat sich den selben
Auflagen und Bedingungen zu
unterziehen, die für
Denkmalpflegesubventionen Anwendung

finden. Sie garantieren
die sachgemässe Durchführung

der Arbeiten (Experten)
und umfassen weitere Gebote
und Verbote wie

- Sicherstellung des zukünftigen

Unterhalts,
- Zweckentfremdungsverbot,
- Umgebungsschutz,

- Rückstattungs- bzw. hier
Nachzahlungspflicht bei
Verkauf oder Abtretung mit
Gewinn.

Ebenso können diese Auflagen

durch Personaldienstbarkeiten

mit Grundbucheintrag
gesichert werden.»

Hahnloser schloss mit den
Worten, dass diese «nicht
unwesentliche Änderung» eine
brauchbare Grundlage für die
dringende Rettung der gefährdeten

Kulturdenkmäler
darstelle.
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Bauen ohne Ende
Von 1970 bis 1980 ist die
Zahl der Wohnungen in der
Schweiz um 23 Prozent auf
2,7 Mio gestiegen. Die
durchschnittliche Belegung betrug
pro Wohnung 2,5 Bewohner,
und der Wohnflächenanteil je
Person erhöhte sich im Mittel
auf 34 Quadratmeter. Während

der gleichen Periode
verdreifachte sich der Leerwoh-
nungsbestand von 25200 auf
69800 Einheiten, und die
Zweitwohnungen nahmen um
83 Prozent zu und erreichten
1980 239500.

Bald verkehrsfrei?
Wenn es nach dem Gemeinderat

(Legislative) geht, wird die
Churer Altstadt bald weitgehend

vom rollenden Verkehr
befreit. Das Parlament der
Bündner Hauptstadt billigte
einen entsprechenden
Gesetzesentwurf als Gegenvorschlag

zu einer Initiative zur
Verbesserung der Wohn- und
Lebensqualität.

Faido umfahren
Seit Mitte Juni wird die Le-
ventiner Gemeinde Faido
umfahren. Der Bau des neuen
N 2-Abschnittes in diesem
landschaftlich empfindlichen
Gebiet hatte zu jahrelangen
Auseinandersetzungen und
schliesslich zu der vom
Schweizer Heimatschutz aktiv
mitgetragenen Lösung
geführt. Ursprünglich war eine
Brücke über die Dächer von
Faido vorgesehen!

Vorbildlich!
Nach dem Kanton Jura will
auch der Kanton Genf seinen
Beitrag zur Erhaltung der
rätoromanischen Sprache
leisten. Der Genfer Staatsrat
beschloss, ab 1984 jährlich 25

Rappen pro Einwohner für
Aktionen zugunsten der vier¬

ten Landessprache bereitzustellen.

Das macht jährlich
rund 87000 Franken aus.

Schloss Ollon retten
Unter dem Vorsitz von Professor

J. P. Felber ist kürzlich ein
Verein gegründet woren, der
das Schloss Ollon bei Aigle
retten will. Verlangt wird die
«Rehabilitation» dieses aus
dem 14. Jahrhundert
stammenden und zerfallenden
Bauwerkes. Die Instandstel-
lungskosten werden auf drei
Millionen Franken geschätzt.

Sektionen

Gesucht wird...
Der Aargauer Heimatschutz,
eine Sektion des Schweizer
Heimatschutzes, sucht
Rechnungsführer/in zur ehrenamtlichen,

aber angemessen
entschädigten Betreuung seiner
Buchhaltung nach System
Ruf. Interessenten melden
sich beim Aargauer Heimatschutz,

Bahnhofstrasse 78,
5000 Aarau (Tel. 064 2418 51).

Kalenderblatt

Kulturgüterschutz
Die Schweizerische Gesellschaft

für Kulturgüterschutz
(SGKGS) führt ihre nächsten
Veranstaltungen wie folgt
durch: 30.971.10.
Kolloquium im Bleniotal und in der
Leventina TI; 28.10.
Kolloquium über die Aufgaben des
kantonalen Chefs KGS auf
Schloss Rapperswil SG;
25.11. Kombinierte Übung in
der Abbaye von St-Maurice
VS. Die Teilnahme ist
unentgeltlich und öffentlich.
Interessenten melden sich bei der
SGKGS, Postfach 961, 1701

Freiburg.
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